
Der Vereinsname „Stützkorsett“ mag auf den 
ersten Blick gewagt erscheinen und er wirkt 
in seiner Zweideutigkeit provokant - das ist 
beabsichtigt. 

Einerseits wird damit bildhaft umschrieben, 
dass Menschen mit diesem Hilfsmittel im 
wahrsten Sinne des Wortes Unterstützung 
zuteil wird, andererseits kommt etwas süf-
fisant zum Ausdruck, dass trotz Alter und 
Beeinträchtigung, Humor und Lebensfreude 
gleichfalls menschliche Eigenschaften sind, 
die es zu bewahren und zu fördern gilt. 

nomen est omen!
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Zur Bewahrung dieser „inneren Schätze“ 
möchte der Förderverein den Bewohnern 
in unserem Altenheim zusätzliche Ressour-
cen erschließen,

Wir möchten Projekte möglich machen, die 
im Rahmen der normalen Finanzierungs-
struktur eines Altenpflegeheimes nicht oder 
nur äußerst mühsam zu realisieren wären. 

Dies schaffen wir nicht mit den etatmäßigen 
Mitteln, deshalb werben wir um Ihre Mit-
hilfe und um Ihr Engagement. 

Wir sprechen all jene an, die Altenpflege 
nicht nur als eine gesellschaftspolitische 
Aufgabe betrachten, sondern die mithelfen 
wollen, dass Einrichtungen wie St. Elisabeth 
Orte des Lebens sind und bleiben! 

Warum? 

Mit unserem Verein sollen Maßnahmen für 
Bewohner und Bewohnergruppen des Al-
tenheims St. Elisabeth gefördert werden, 
die folgende Ziele haben: 

• Besondere oder zusätzliche Betreutung-
sangebote zu realisieren.

• Die Anschaffung von Beschäftigungsma-
terialien zu ermöglichen. 

• Spezielle räumliche Milieus zu gestalten. 

• Zusätzliche Veranstaltungen für Bewoh-
ner auszurichten. 

Für wen?

Werden Sie Mitglied oder unterstützen 
Sie uns durch einen freiwilligen finanziellen 
Beitrag in Form einer Spende.

Mitglied des Vereins kann jede natürliche 
und jurisitsche Person werden. Jede Mit-
arbeit im Verein erfolgt dabei ehrenamtlich 
und unentgeltlich. 

Der Verein ist berechtigt, Geldzuwen-
dungen entgegen zu nehmen, um sie für die 
geannten Zwecke einzusetzen. Über die 
Verwendnung der Mittel entscheidet der 
Vorstand auf Antrag. 

Aufgrund der Gemeinnützigkeit darf der 
Verein entsprechende Spendenbescheini-
gungen ausstellen, die der Vorlage beim Fi-
nanzamt dienen. 

Dieser Broschüre ist eine Beitrittserklä-
rung beigefügt. 

Schon im Voraus sagen wir ein:  
herzliches Dankeschön! 

Wie?

„Alternde Menschen sind wie Museen:
Nicht auf die Fassade kommt es an,

sondern auf die Schätze im Inneren!“

(Jeanne Moreau)


